
mit der gesamten Praktikantengruppe ausgewertet 
werden.
Bestimmte Aufgaben sollte allerdings jeder Student 
selbst erfüllt haben. Im Strafrechtspraktikum dürfte 
dazu z. B. der Entwurf einer Anklage, eines Plädoyers, 
Eröffnungsbeschlusses und Urteils zählen. Auch bei der 
Strafenverwirklichung sollte jeder Student eine Auf
gabe erfüllen, um an Ort und Stelle Erfahrungen über 
die Wirkung der Tätigkeit der sozialistischen Reehts- 
pflegeorgane zu sammeln. Jeder Student sollte auch 
für bestimmte gesellschaftliche Tätigkeiten nach 
Dienstschluß gewonnen werden.
Große Bedeutung für die Ausbildung während der 
Praktika hat das Selbststudium. Allerdings sollte den 
Studenten nicht, wie es manchmal noch gehandhabt 
wird, die Durcharbeitung umfangreicher Fachliteratur 
aufgegeben werden. Grundsätzlich verfügen die Stu
denten über das notwendige Wissen zur Bewältigung 
der Aufgaben, die im Praktikum an sie gestellt wer
den. Was sie darüber hinaus brauchen, sollten sie sich 
im wesentlichen selbst an Hand der Rechtssatzkartei 
und anderer Dokumentationen erarbeiten. Besondere 
Studienhinweise sollten lediglich für die Durcharbei
tung solcher Materialien gegeben werden, die nicht 
allgemein zugänglich sind.
Mündlich zu lösende Aufgaben geben den Studenten 
die Möglichkeit, Fähigkeiten und Fertigkeiten im frei
en Vortrag und in der präzisen, gedanklich klaren 
Fragestellung zu erwerben. Das wird für sie in ihrer 
späteren Tätigkeit in den sozialistischen Rechtspflege
organen sehr nützlich sein. Schriftliche Entscheidungs
vorschläge oder -entwürfe sollten von den Studenten 
weitgehend mündlich begründet, werden. Sie sollten 
darlegen, warum die vorgeschlagene Lösungsvariante 
für richtig gehalten wird, welche Motive und Erwar
tungen ihr zugrunde liegen usw.
Besonderer Wert wird auf eine Selbstkontrolle der Ar
beitsergebnisse durch die Studenten gelegt. Diese 
Selbstkontrolle sollte zeitlich so angesetzt werden, daß 
die Arbeit vor der Auswertung mit dem Betreuer noch 
umgestaltet werden kann. Teilweise wird auch eine 
Diskussion vor Beginn der Arbeit oder nach Vorliegen 
einer Konzeption zweckdienlich sein. Eine darüber hin
ausgehende Kollektivität bei der Lösung der Aufgaben 
sollte allerdings nicht angestrebt werden. Im wesentli
chen muß die Arbeit das Ergebnis individueller Be
mühungen sein und über den Ausbildungsstand jedes 
einzelnen Studenten Auskunft geben. Wird beispiels
weise mehreren Studenten aufgegeben, die gleiche Ver
handlung zu besuchen, dann sollte jeder von ihnen 
aufgefordert werden, seine Eindrücke wiederzugeben.
Im übrigen ist die Wirkung des Besuchs von Verhand
lungen nicht überzubewerten. Selbstverständlich sol
len die Studenten an mehreren Verhandlungen unter 
verschiedenartigen Aufgabenstellungen (Protokollfüh
rung, Auftreten als Beistand Jugendlicher, Plädieren 
ohne Antragstellung, mündliche oder schriftliche Ein
schätzung bestimmter Komplexe usw.) mitwirken. Die 
Teilnahme muß immer einem genau bestimmten Aus
bildungsziel entsprechen und darf weder nur interesse
halber noch nur zur Entlastung der Arbeitskräfte der 
Ausbildungsstätte (z. B. der Protokollanten) erfolgen. 
Sicherlich können die Studenten in jeder Verhandlung 
etwas lernen, jedoch sollte im Praktikum mehr oder 
weniger spontanen Lernprozessen kein Raum gegeben 
werden. Vielmehr geht es um die Gestaltung einer 
zielstrebigen, rationellen und effektiven Ausbildung, 
die sich auf die Fortführung des Studiums und die 
Gesamtentwicklung der Studenten optimal auswirkt.
Es hat keinen Sinn, die Studenten im Praktikum Tä
tigkeiten üben zu lassen, die sie noch nicht in der

Praxis durchführen dürfen. Deshalb sollten z. B. Ver
handlungen mit Verhandlungsvorsitz nicht simuliert 
werden. Die Teilnahme an echten Gerichtsverhandlun
gen mit präziser Aufgabenstellung hat eine größere 
Wirkung als ein Rollenspiel.

Günstig ist es, wenn den Studenten Einblick in die 
Tätigkeiten anderer staatlicher Organe und gesell
schaftlicher Organisationen verschafft wird, mit denen 
die Rechtspflegeorgane Zusammenwirken. Aber auch 
das sollte nicht schlechthin lehrmäßig in Form einer 
Exkursion geschehen, sondern im Zusammenhang mit 
der Erfüllung eines Auftrags, der sozialistische Ge
meinschaftsarbeit initiiert, Informationsprozesse in Be
wegung bringt usw.
Im übrigen ist wichtig, daß der Ausbildungsplan exakt 
eingehalten wird. Ausbildungsleiter und Betreuer soll
ten deshalb erproben, wie sich Aufgabenstellungen und 
Zeitvorhaben bewähren. Diskrepanzen sollten noch im 
Praktikum selbst oder spätestens im Anschluß daran 
beseitigt werden, damit die Ausbildung der nächsten 
Praktikanten reibungslos verläuft.
In die Einschätzung des Praktikums und die Beurteilung 
der einzelnen Studenten muß die Praktikantengruppe 
verantwortlich einbezogen werden. Sehr gut hat es sich 
bewährt, die Studenten zu kollektiven Bewertungen zu 
veranlassen, denen die gleichen Maßstäbe zugrunde 
gelegt werden, die von der Ausbildungsstätte angewen
det werden.

Im Strafrechtspraktikum ist ein enges Zusammenwir
ken von Gericht und Staatsanwaltschaft unbedingt 
Voraussetzung für eine effektive Gestaltung des Erzie- 
hungs- und Bildungsprozesses. Schon der Ausarbei
tung der Ausbildungspläne sollten Konsultationen 
vorausgehen, und die Pläne selbst sollten — ebenso 
wie Einschätzungen nach Abschluß des Praktikums — 
ausgetauscht werden. Über spezielle Anleitungen soll
ten sich die Ausbildungsstätten wechselseitig informie
ren. Die Beurteilung der Studenten wird zweckmäßi
gerweise gemeinsam vorgenommen.

Die Verantwortung der Bezirksdienststellen für die 
Praktika

Die Direktoren der Bezirksgerichte und die Staatsan
wälte der Bezirke sind für die Durchführung der Prak
tika an den Ausbildungsstätten ihres Bereiches ver
antwortlich. Das betrifft sowohl die Anleitung, Vor
bereitung und Durchführung der Praktika als auch 
deren Kontrolle und Auswertung.

Die bisherigen Praktika zeigen, daß diese Aufgaben 
noch nicht immer ausreichend wahrgenommen wer
den, obwohl sie in den zentralen Anleitungsmaterialien 
stets hervorgehoben wurden. Offenbar haben die Lei
ter der Bezirksdienststellen bisher nicht genügend 
Vorsorge für die Realisierung der ihnen übertragenen 
Verantwortung durch Kader ihres Bereiches getroffen. 
Auch die Lehrveranstaltungen in den Bezirken waren 
nicht immer den Erfordernissen der Praktika ange
paßt. Das dürfte zum Teil ebenfalls damit Zusammen
hängen, daß keine genügenden Kenntnisse über den 
Ausbildungsstand der Studenten vorhanden waren und 
daß es bisher an ausreichenden Bemühungen fehlte, 
die Maßnahmen der Bezirksdienststellen mit den Vor
haben der Ausbildungsstätten in den Kreisen zu einer 
Einheit zu verschmelzen.
In einigen Bezirken gibt es aber schon entwickelte 
Formen der Unterstützung der Ausbildungsstätten 
durch die Senate des Bezirksgerichts und die Fachab
teilungen des Bezirksstaatsanwalts. Diese haben be
sonders gute Möglichkeiten, zur Eröhung der Effekti-
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